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Suggestion for amendment of Article : 12 §5
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Status : - Alternates

(5) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt ist die Union für

die Durchführung von Maßnahmen - insbesondere von Programmen - zuständig, ohne dass die

Ausübung dieser Zuständigkeit zur Folge haben könnte, dass den Mitgliedstaaten die Ausübung

ihrer Zuständigkeiten verwehrt ist.

Explanation (if any) :


